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RS OGH 1995/10/31 12R84/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.10.1995

Norm

ZPO §41

Rechtssatz

Liegt eine p1egschaftsgerichtliche Genehmigung der Prozeßführung vor, so sind im Rahmen des Prozeßkostenersatzes

zwar Aufwendungen für die durch den Rechtsvertreter während des Prozesses verfaßten Berichte an das

P1egschaftsgericht zu ersetzen, grundsätzlich nicht aber auch für derartige Maßnahmen nach Schluß der Verhandlung

erster Instanz.

Anmerkung

Unter dieser Rechtssatznummer befand sich ursprünglich auch die Entscheidung GZ 6 Nc 37/97g. Diese ist nunmehr

unter RW0000706 abrufbar.

Entscheidungstexte

12 R 84/95

Entscheidungstext OLG Wien 31.10.1995 12 R 84/95
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